
Neu ab 1. Juli 2016

Ärzte (Stufe 1) dürfen Untersuchungen nach 
bisherigem Recht bis 31.12.2017 durchführen

Module 4–6 ab 1.7.2010 anerkannt

Gutachten nach bisherigem 
Recht sind bis 31.12.2018 
anzuerkennen 
(nicht älter als 1 Jahr)

Ventilklausel –> Anerkennung von Untersuchungen 
nach bisherigem Recht durch Ärzte ohne 
Anerkennung bis 31.12.2019 möglich, aber nur 
im Wohnsitzkanton bei Kapazitätsengpässen
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